
Besprechungen
(CAMPENHAUSEN, xel Frhr. VON:! Staatskir- Deutschland eine urchaus moderne und dem
chenrecht. Eın Leitfaden durch die Rechtsbe- treiheitlich-demokratischen Staat ANSCIMECSSCHEC
zıehungen zwıschen Staat und den Religions- Zuordnung VO:  o Staat und Kirche darstellt.
gemeinschaften. München: Goldmann 19/72 Das Buch 1St wohl 1n erster Linie für Junge
295 (Das wissenschaftliche Taschenbuch Juristen geschrieben, kannn ber auch den
Abt. Rechts- und Staatswissenschaften. 59;) Theologiestudierenden und überhaupt allen

Staatskirchenrecht Interessierten als -Kart 26,—
Diese übersichtlich angeordnete, pragnante verlässige Informationsquelle empfohlen We[Lr-

den Schmittnerund ausgereifte Darstellung des Staatskirchen-
rechts der Bundesrepublik Deutschland hilft
einem se1t Jangem fühlbaren Mangel ab Der
Verf., Ordinarius für Oftentliches Recht
der Unıiversität München und ugleich Leıiter LEISCHING, DPeter: Kirche und Staat ın den
des Kırchenrechtlichen Instituts der Evange- Rechtsordnungen Europas. Eın UÜberblick Fre1i-
lischen Kırche 1n Deutschland 1n München, burg: Rombach 1973 DE hochschul GE
behandelt 1er sämtliche Grundfragen der back 59°) Kart. 25,—
Rechtsbeziehungen 7zwıschen Staat und Kırche Die vorliegende Publikation stellt sıch die

ebenso verdienstvolle W1e€e reilich auch schwı1e-in der Bundesrepublik Nach Darstellung der
geschichtlichen Grundlagen (15—58) wendet rıge und 1 etzten problematische Aufgabe;
sıch 1MmM zweıten el der staatskıirchenrecht- allein anhand der staatlichen Rechtsnormen,
lıchen Ordnung des Grundgesetzes zu (59— VOT allem der Verfassungstexte, das J6
104), 1mM etzten Hauptabschnitt die weiılige Staat-Kirche-Verhältnis 1n Staaten
Rechtsstellung der Kirchen und Religions- Europas darzustellen. Es liegt 1n der Natur
gemeinschaften —2 erortern. Der der Sache, daß der erft. dabe1 autf den ıhm
beträchtliche Anmerkungsapparat, der nıcht ZUT Verfügung stehenden DD Seiten keine
weniıger als 8472 Nummern umta{ßrt und den Vollständigkeit anstreben konnte. Es andelt
wıssenschaftliıch interessierten Benutzer miıt sich deshalb, w1e 1m Untertitel ausgedrückt,
dem umfangreıchen staatskıirchenrechtlichen tatsächlıch 1Ur einen „Uberblick“ ber die
Schrifttum macht, 1St 1m Anschlufß wichtigeren Bestimmungen der einzelnen
den Textteil in tortlaufender Folge abge- staatlichen Rechtsordnungen ber Glaubens-
druckt S Auf alle wichtigen Fragen und Bekenntnisfreiheit, Religionsunterricht,
des Staatskirchenrechts x1bt \ Vop Campenhausen Stellung der relıg1ösen Orden, Fınanzıerung
eine abgewogene und vertretbare Ntwort. kirchlicher Aufgaben, Eheschließung, Stellung
Das gıilt VO  S} seiınem Verständnis des Grund- des Staats den Kirchen, Kontrolle der
rechts der Religionsfreiheit und des Verbots kirchlichen Verwaltung un der kirchlichen Fı-
der „Staatskırche“ ebenso WwW1e VO  - seinen Aus- NAanzCnN, Militärseelsorge und viele andere
führungen ber die Bedeutung der Rechtsstel- staatskırchenrechtliche Details.
lung der Kırchen als „Körperschaften des Ötf- Der eıl des Buchs befafßßt sıch miıt den
tentlichen Rechts“, die Konkordate und die D  © I7 Staatskırchenläiändern“, WwW1e Großbritan-
Kırchenverträge, 1n denen eın „adäquates nıen, Italıen, Spanıen, Schweden, Griechen-
Mıttel“ der Rechtsgestaltung zwıschen em and (13—-91 Der 7zweıte 'Tejl wendet sıch
staatlichen und kirchlichen Partner sieht (99) denjeniıgen Staaten Z 1ın denen die Kırchen
un das kirchliche Besteuerungsrecht, tür des- VO Staat unabhängig sind. Darzu gehören
sen Beibehaltung sıch mit überzeugenden nach der treilich csechr angreifbaren Systema-
theologisch-pastoralen und rechtspolitischen tik des Vertassers Länder Mit unterschied-
Argumenten ausspricht. In dem abschließen- lıchen Staatskiırchenrechtsordnungen WwW1e die
den Ausblick aut ausländische Staatskirchen- Französische Republik, die Bundesrepublik
rechtsmodelle zeıgt der Verfid., da{ß die SLTAaAats- Deutschland un dıe Türkische Republik Der
kirchenrechtliche Ordnung der Bundesrepublik dritte el —2 bringt knapp gyehaltene
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